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bildung unter angespannten personellen Bedingun-
gen nicht mehr in die Arbeitszeit passen und sich ein 
strukturiertes Berichtswesen seitens der Arbeitssi-
cherheit gerade erst im Aufbau befindet. So verwun-
dert der Begriff der programmatischen Folgenlosig-
keit aus der Anhörung nicht. Betroffene sind mit und 
nach einer Gewalterfahrung oft nach wie vor allein. 

Die Krankenhausplanung und deren inzwischen 
mehr als deutlich gewordene Unterfinanzierung be-
rücksichtigen bauliche Sicherheitsaspekte oder intel-
ligente Wegeleitungen durch Notaufnahmen oder 
Panikräume höchstwahrscheinlich gar nicht. Not-
wendige Videoüberwachungen brauchen natürlich 
Datenschutzfolgenabschätzungen. Unsere politische 
Aufgabe ist es, das Sicherheitsgefühl und die Sicher-
heit zu gewährleisten, ohne das informationelle 
Selbstbestimmungsrecht zu beschneiden, gern mit 
einem echten Rückbau der dazu notwendigen Büro-
kratie. 

Den Beschlussfassungsteil Ihres Antrags können wir 
gut mittragen. Der Forderungsteil an die Landesre-
gierung enthält wirkliche gute Komponenten. Das ha-
ben wir 2022 versucht. Wenn wir es jetzt alle gemein-
sam mit demselben Ziel noch mal angehen, habe ich 
keine Sorge, dass wir das nicht hinbekommen, es sei 
denn, es ist haushaltsrelevant. Dann haben die Ge-
meinwohldienenden einen erneuten Blick in die 
Röhre zu erwarten. Doch das klären wir gemeinsam 
im Ausschuss. 

Der Überweisung stimmen wir gern zu. – Vielen 
Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kollegin 
Weng. – Für Bündnis 90/Die Grünen hat die Kollegin 
Thoms das Wort. 

Meral Thoms (GRÜNE): Herr Präsident! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Wie mag es sich anfühlen, im 
Job tagtäglich von Gewalt bedroht zu werden? Mit 
welchen Gefühlen, Sorgen und Ängsten steht Mann 
oder Frau dann morgens auf und geht zur Arbeit? 

Wir wissen, für viele Beschäftigte im Gesundheitswe-
sen gehört Gewalt von Patientinnen und Patienten, 
aber auch von Angehörigen zum traurigen berufli-
chen Alltag. Diese Woche erst wurde eine Blitzum-
frage der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-
Lippe veröffentlicht, die zeigt: Ein Viertel der befrag-
ten Ärztinnen und Ärzte hat schon Gewalt in der ei-
genen Praxis erlebt, körperliche oder verbale Gewalt, 
und fast 20 % finden aufgrund der Gewalterfahrung 
kein Praxispersonal. 

Im Krankenhaus hat fast jede Mitarbeiterin oder jeder 
Mitarbeiter schon einmal Gewalt oder Aggression er-
lebt. 94 % der Mitarbeitenden in Notaufnahmen 

berichten von verbaler Gewalt, 70 % von körperli-
chen Angriffen. 

Uns allen ist klar: Alle Beschäftigten haben ein Recht 
auf angstfreies Arbeiten sowie körperliche und seeli-
sche Unversehrtheit. Das gilt selbstverständlich auch 
im Gesundheitswesen. Gewalt ist nicht zu tolerieren, 
auch und gerade nicht gegenüber Beschäftigten im 
Gesundheitswesen, um das noch einmal zu betonen. 

Weil es uns allen klar ist, ist es auch nicht das erste 
Mal, dass wir in dieser Legislaturperiode über Gewalt 
im Gesundheitswesen reden. Ende 2022 hatte die 
SPD dazu einen Antrag im Plenum. Es folgte eine 
Anhörung von Sachverständigen. Die Empfehlungen 
aus der Anhörung haben wir in den daraufhin einge-
brachten Entschließungsantrag von CDU und Grü-
nen integriert. Unser Ziel war und ist es, einen inten-
siven Erfahrungsaustausch über Gewaltschutz im 
Gesundheitswesen zu fördern. Dabei – das war ein 
Ergebnis der Anhörung – ist es auch wichtig, sexua-
lisierte Gewalt und rassistische Gewalt in den Fokus 
zu nehmen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Maßnahmen, die wir beschlossen haben, waren zum 
Beispiel: Es muss Handlungsempfehlungen für den 
Umgang mit physischer und psychischer Gewalt, mit 
Diskriminierung, sexualisierter Gewalt und Rassis-
mus geben. 

Es fehlen Daten und Fakten. Eine Studie zum Thema 
„Rassismus im Gesundheitswesen“ wurde schon in 
Auftrag gegeben. 

Wichtig ist auch – das zeigte die Anhörung –, dass 
es interne Ansprechpartner in Organisationen oder 
Beauftragte für Gewaltschutz und Antidiskriminie-
rung gibt. Zudem soll in Verbänden und Kammern 
darüber beraten werden, wie Gewaltschutz in der 
Aus- und Fortbildung verankert werden kann. 

Im Juni dieses Jahres hat der runde Tisch „Gemein-
sam gegen Gewalt und Diskriminierung im Gesund-
heitsministerium“ genau zu diesen Themen getagt, 
weitere Treffen werden folgen. 

Die Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen 
hat als ein Ergebnis der Anhörung im Landtag eine 
Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. Es wurde ein um-
fangreicher Leitfaden „Gewalt und Gewaltprävention 
im Krankenhaus“ mit zahlreichen Handlungsempfeh-
lungen und ganz konkreten Praxistipps entwickelt 
und veröffentlicht.  

Mit diesem Leitfaden und auch der sehr guten beglei-
tenden Pressearbeit zur Veröffentlichung setzt die 
Krankenhausgesellschaft ganz wichtige Botschaften: 

Erstens. Alle Beschäftigten im Gesundheitswesen 
müssen für Gewalt sensibilisiert werden. 
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Zweitens. Gewaltprävention – das muss ganz klar 
sein – ist kein Nischenthema, sondern muss Chef- 
oder Chefinnensache im Krankenhaus sein. 

(Beifall von den GRÜNEN – Vereinzelt Beifall 
von der CDU) 

Die Krankenhausgesellschaft konstatiert in diesem 
Leitfaden, dass es bereits in zahlreichen Kranken-
häusern in Nordrhein-Westfalen feste Abläufe zum 
Gewaltschutz, zu Präventionsmaßnahmen, zur Do-
kumentation von Gewaltereignissen – auch das ist 
wichtig – und eine strukturierte Nachsorge gibt. An-
dere Häuser wiederum müssen diese wichtigen Pro-
zesse erst etablieren. Dabei hilft auch, dass die Kran-
kenhäuser in NRW bauliche Maßnahmen zur Gewalt-
prävention wie zum Beispiel Notrufschalter oder er-
höhte Tresen aus Mitteln der NRW-Pauschalförderung 
finanzieren können. 

Bei Gewalt im Gesundheitswesen gibt es null, wirk-
lich null Toleranz. Da sind wir uns alle einig. Gemein-
sam mit den Akteuren im Gesundheitswesen sind wir 
deswegen schon längst auf dem Weg, den Gewalt-
schutz auszubauen.  

Trotzdem freue ich mich auf die weiteren Diskussio-
nen und Impulse im Fachausschuss. Wir stimmen 
der Überweisung selbstverständlich zu. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU) 

Präsident André Kuper: Danke, Frau Thoms.  
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